
Dekret

zur Verlängerung der Amtszeiten der amtierenden Kirchenvorstände und Pfarr­
gemeinderäte der neun Katholischen Kirchengemeinden im Dekanat Grafschaft

Bentheim

Die Amtszeiten der jeweils seit dem Jahr 2022/2023 amtierenden Kirchenvorstände und Pfarr­
gemeinderäte aller neun Kath. Kirchengemeinden des Dekanats Grafschaft Bentheim werden
hiermit um jeweils ein Jahr verlängert, womit am 07./08. November 2026 in den vorbezeich­
neten Kirchengemeinden keine Kirchenvorstands- und Pfarrgemeinderatswahlen durchzufüh­
ren sind.

Die Mitglieder der Kirchenvorstände und der Pfarrgemeinderäte der vorbenannten Kirchenge­
meinden führen ihr Amt bis zur jeweiligen konstituierenden Sitzung nach der nächsten Wahl
im Jahr 2027 fort. Der Termin dieser Wahl wird auf den 14. November 2027 festgelegt.

Die Amtszeit der nachfolgenden Gremien ist eine Rumpf-Amtszeit und endet mit der jeweiligen
konstituierenden Sitzung nach den Kirchenvorstands- und Pfarrgemeinderatswahlen 2030.

Dieses Dekret tritt mit Unterzeichnung in Kraft.

Osnabrück, den 12.03.2026
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